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Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1994

Rechtssatz

Dem gewerberechtlichen Geschäftsführer kommt als Arbeitnehmer der Gewerbeanmelderin im

Gewerbeanmeldungsverfahren der Gesellschaft mangels eines aus den gewerberechtlichen Vorschriften ableitbaren

rechtlichen Interesses keine Parteistellung zu.

Schlagworte

Keine Parteistellung für angestellten gewerberechtlichen Geschäftsführer im Gewerbeanmeldungsverfahren der

Gesellschaft
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